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Geldwesen. Landmass.

(Aus einem Urbar der Kapelle St. Leonhard bei Zürich.)

Nota ([iiod doniini de capitule (Turic. ecclesie) habent litteram sol) titulo et

sigillis der Mülneren que sonat in vulgari: „das ein gulden um XVI fs. (Schilling)
und III pfenning gestagen und gereilet sei." Annodomini. MCCCXLV1.

Item Anno dorn. MCCCCXXIX ist ein gulden gangen um 32 fs.

Item Anno dorn. MCCCCCIIII ist ein gulden gangen um III lihr. (3 Pfund —
GO Schilling.)

Vinea in Waltersbach (prope Turegum) pro uno et dimidio jugere empta major
est hac mensura : nam decern habet dictas, nimm autem juger sex dietarum lore
dicitur. f Ao. 1504.)

Fragen.

In der lladischen Jahrrechnung von 1644 S II ist der Beschluss notirt : „Von
zwei Stücken (füllen, die der Kirche in Walfrysen gehörig sind, soll die eine bleiben

und der Zins jährlich bezogen, die andere, von einer Busse herrührend, mag
ubgelöset werden." Die Objecte lagen in der Grafschall Sargans. War auf der Alp
Baifries eine Kirche Weiset die Schreibart Walfrys auf freie Walser P.

Das Kloster Einsiedeln halte drei Achte aus dem Geschlechte von Schwanden:

Anselm 1234 — 1266, Peter 1270—1280 und Johannes 1298—1326. Tschudi,
Hartmann und die Chronisten von Einsiedeln haben den Sitz dieses Geschlechtes in

Glums gefunden. Kopp (Gesch. der Eidg. Bünde II. 337) bemerkt, es stammen
jene Achte nicht aus dem Lande Glums, da in Einsiedeln nur Edle aufgenommen
wurden und es in Glarus keine Reichsfreie gegeben; ein Geschlecht Freier von
Schwanden in Burgund sei es, dem die genannten Achte angehören.

Diese Bemerkung wird durch eine heraldische Wahrnehmung unterstützt. Nach
Tschudi (Chron. I. 230) und Hartmann zeigte das Wappen der Aebte von Schwanden

im einfachen Schilde drei Sterne, die bei Tschudi schräg rechts, bei Hartmann

schräg links über einander gestellt sind. Nun findet sich in Zeerleders Urkunden
Hl. Band (Siegel) Tafel 53. No. 207. das Siegel eines Burehard von Schwanden
— ohne Zweifel eines burgundischen Mannes — vom Jahr 1270 genau mit
demselben Wappen wie das der Einsiedlischen Achte bei Tschudi.

Aber welchem burgundischen Geschlechte gehörte dieses Wappen an? Darüber
'ässt uns das eben angeführte Urkundenwerk im Dunkeln. Denn während als Siegel
eines in Urkunde 389, 538 und 689 genannten Edeln Burchards von Schwanden,
Wrmulhlich Sohn Rudolfs (Urk. 259) und Vater Ulrichs, nachmals Hochmeister
l'os deutschen Ordens (1283 —1290) auf Tafel 27 Nr. 124 ein ganz von dem

vorigen verschiedenes Siegel erscheint, ist unser Siegel Nr. 207 bei keiner Urkunde
v°m Jahr 1270 citirt. Auch für jenen zweiten Burehard von Schwanden aus stadt-
bernischem Geschlechte, den Urkunde 508 und 511 nennt und von welchem bei
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